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1. Teil

Einleitung

Schadensfälle sind in der heutigen Gesellschaft ein alltägliches Phänomen. In 
einer hochtechnisierten Welt, in welcher wie selbstverständlich hochkomplexe 
Maschinen bedient und risikoreiche Tätigkeiten ausgeübt werden, ist die Gefahr 
eines Schadenseintritts allgegenwärtig. Erleidet eine Person Schäden an ihren 
Rechten oder Rechtsgütern, für die nach dem geltenden Haftungsrecht ein ande-
res Rechtssubjekt einzustehen hat, erhebt sich verständlicherweise der Wunsch 
nach einer raschen, unkomplizierten und vor allem vollständigen Schadens-
kompensation. Die vollständige Realisierung eines Schadensersatzanspruchs ist 
jedoch vielfach gefährdet, weil die zu erbringende Schadensersatzleistung leicht 
das finanzielle Leistungsvermögen des Schädigers übersteigen kann. Dem Ge-
schädigten muss es daher wie ein Glücksfall erscheinen, wenn sein Schädiger 
haftpflichtversichert ist. Zwar war die Haftpflichtversicherung in ihren An-
fangstagen im Ausgang des 19. Jahrhunderts als reine „Schädigerversicherung“ 
konzipiert, welche ausschließlich den Schutz des Haftpflichtigen vor den wirt-
schaftlich nachteiligen Folgen einer Schadensersatzhaftung im Blick hatte.1 
Rein faktisch profitierte ein Geschädigter jedoch seit jeher von einer bestehen-
den Haftpflichtversicherung bei seinem Schädiger, weil sie die Vermögenslage 
des Schädigers verbesserte und dadurch auch die Aussicht auf die Befriedigung 
des Schadensersatzanspruchs erhöhte. Diese positive Wirkung für den Geschä-
digten wird heutzutage freilich nicht mehr nur als bloß unbedeutender Reflex 
der Haftpflichtversicherung verstanden, vielmehr hat dieser geschädigtenschüt-
zende Effekt mittlerweile eine rechtliche Absicherung erfahren.2 Der Haft-
pflichtversicherung moderner Prägung, die letzten Endes eine tatsächliche 
Schadenskompensation beim Geschädigten sicherzustellen intendiert, wohnt 
mithin eine rechtlich anerkannte und geschützte soziale Funktion inne.3

Eine prominente Ausprägung dieses „Charakterwandels der Haftpflichtversi-
cherung“4 ist der gesetzliche Direktanspruch des Geschädigten gegen den Haft-

1 Bauer, Kraftfahrtversicherung, Rn.  740; Bar, AcP 181 (1981), 289, 303 f.
2 Bar, AcP 181 (1981), 289, 303.
3 Allgemein zur Entwicklung der sozialen Funktion in der Haftpflichtversicherung: Sieg, 

Ausstrahlungen, S.  61 ff.; Jannott, FG Samwer, 167, 167 ff.
4 Bar, AcP 181 (1981), 289, 322.
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pflichtversicherer. Hierbei wird dem Geschädigten zum Zwecke des Ausgleichs 
des erlittenen Schadens ex lege ein direkter Anspruch gegen ein regelmäßig 
solventes Versicherungsunternehmen gewährt, wobei die direkte Auseinander-
setzung mit dem Haftpflichtversicherer zugleich eine Beschleunigung der Scha-
densabwicklung verspricht. Ein gesetzlicher Direktanspruch kann durchaus ein 
wirkungsvolles Instrument des Geschädigtenschutzes in der Haftpflichtversi-
cherung darstellen. Der Grad des durch einen gesetzlichen Direktanspruch ver-
mittelten Geschädigtenschutzes ist freilich abhängig von dessen konkreter Aus-
gestaltung durch den Gesetzgeber.

A. Gegenstand und Anlass der Arbeit

Die vorliegende Abhandlung ist einer funktional-rechtsvergleichenden Untersu-
chung5 des gesetzlichen Direktanspruchs gegen den Haftpflichtversicherer so-
wie der damit verbundenen Sachprobleme in den Rechtsordnungen Deutsch-
lands und Englands gewidmet. Nach einer Erörterung der allgemeinen Grundla-
gen des Direktanspruchs in der Haftpflichtversicherung soll ergründet werden, 
in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen einem Geschädigten in 
den beiden Rechtsordnungen kraft Gesetzes ein direkter Anspruch gegen den 
Haftpflichtversicherer seines Schädigers eingeräumt wird. Die Betrachtung er-
folgt dabei losgelöst von einer bestimmten rechtskonstruktiven Gestaltungsform 
des gesetzlichen Direktanspruchs. Darüber hinaus soll beleuchtet werden, wel-
che Verteidigungsmöglichkeiten dem Haftpflichtversicherer in den Vergleichs-
rechtsordnungen gegen einen gesetzlichen Direktanspruch zugestanden werden. 
Rechtsvergleichende Ausführungen zu den Regressrechten des Haftpflichtversi-
cherers für den Fall der Außenhaftung gegenüber dem Geschädigten trotz Leis-
tungsfreiheit im Versicherungsvertragsverhältnis sowie zu den Auskunfts- und 
Informationsrechten des Geschädigten runden letztlich die Untersuchung ab.

Der Rechtsvergleich erfolgt dabei vor dem Hintergrund und anlässlich jünge-
rer Gesetzesreformen in Deutschland und England, die sich jeweils mit dem 
Direktanspruch des Geschädigten gegen den Haftpflichtversicherer befassten. 
In Deutschland wurde im Zuge der umfassenden Reform des privaten Versiche-
rungsvertragsrechts im Jahre 2008 auch der anhin geltende und auf den Bereich 
der Kfz-Haftpflichtversicherung beschränkte gesetzliche Direktanspruch (§  3 
PflVG a. F.) einer kritischen Überprüfung unterzogen. Mit der Neufassung des 
gesetzlichen Direktanspruchs in der Vorschrift des §  115 VVG ging letztlich 

5 Instruktiv zur Methode der (funktionalen) Rechtsvergleichung: Zweigert/Kötz, Einfüh-
rung in die Rechtsvergleichung, S.  31 ff.
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eine Erweiterung des Anwendungsbereichs einher – wenngleich man im Ver-
laufe des Gesetzgebungsverfahrens von einer zunächst proponierten noch weit-
gehenderen Öffnung des gesetzlichen Direktanspruchs Abstand nahm. In Eng-
land wiederum stand bereits seit Ende des 20. Jahrhunderts eine Reform des 
Third Parties (Rights against Insurers) Act zur Diskussion, welcher den zentra-
len gesetzlichen Direktanspruch des englischen Rechts beinhaltet. Nach um-
fangreichen Reformkonsultationen sowie nach Durchführung eines fehlerbe-
hafteten Gesetzgebungsverfahrens6 trat der novellierte Third Parties (Rights 
against Insurers) Act 2010 schließlich mit einiger Verzögerung zum 01. August 
2016 in Kraft. Auch in England kommt dem gesetzlichen Direktanspruch nach 
der Reform eine größere Bedeutung zu.

B. Ziele des Rechtsvergleichs

Die Rechtsvergleichung soll freilich nicht um ihrer selbst willen erfolgen, son-
dern als Anknüpfungspunkt für eine kritische Überprüfung der seit der 
VVG-Reform 2008 geltenden deutschen Regelungen zum gesetzlichen Direkt-
anspruch fungieren. Denn so sehr das durch die grundlegende Reform des Jah-
res 2008 novellierte VVG im Allgemeinen positiven Anklang in der deutschen 
Rechtswissenschaft fand,7 so wenig vermochte die Ausgestaltung des gesetzli-
chen Direktanspruchs in der Haftpflichtversicherung das Wohlwollen der 
Rechtsgelehrten zu erregen.8 Vorrangig wurde dabei die Rückführung des Di-
rektanspruchs „auf die unter Verbraucherschutzgesichtspunkten wesentlichen 
Problembereiche“9 im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens kritisiert. Auch 
das Fehlen eines auf Preisgabe der Identität des Haftpflichtversicherers gerichte-
ten speziellen Auskunftsanspruchs des Geschädigten gegen den Schädiger wur-
de bemängelt.10 Der allgemeine Grundtenor ging dahin, dass der deutsche Re-

6 Hierzu noch ausführlich unten unter 2. Teil C.II.4.
7 Lorenz in MüKoVVG, Einleitung, Rn.  44 („Das VVG ist ein zeitgemäßes Gesetz. Der 

von ihm als wichtigste Reformaufgabe verwirklichte Verbraucherschutz ist bestechend; er 
wird sobald nicht übertroffen werden“); Schneider in Beckmann/Matusche-Beckmann, §  1a, 
Rn.  1 („(…) kann sich das Ergebnis doch sicher sehen lassen.“); Franz, DStR 2008, 303, 309 
(„großer Wurf“); kritisch jedoch Funck, VersR 2008, 163, 163 ff.

8 Vgl. nur Heidl, VVG-Reform, S.  449 f.; Keppel, Pflichthaftpflichtversicherung, S.  84 
(„nicht überzeugend“); Abram, VP 2008, 77, 80 („Steine statt Brot“); Baumann, VersR 2010, 
984, 988 („rudimentäre Erweiterung“); Bruns, FS Blaurock, 59, 74 („etwas engherzig“); 
Deutsch, VersR 2008, 993, 995.

9 So BT-Drs. 16/5862, S.  99; hierzu ausführlich unten unter 2. Teil C.I.3.
10 Keppel, Pflichthaftpflichtversicherung, S.  95 ff.; siehe auch Franck, Direktanspruch, 

S.  57 f.
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formgesetzgeber im Hinblick auf den gesetzlichen Direktanspruch denjenigen 
Mut zur Veränderung vermissen ließ, mit welchem er im übrigen Versicherungs-
vertragsrecht Überkommenes bisweilen radikal reformierte. Es wird zu be-
leuchten sein, ob diese Kritik ihre Rechtfertigung besitzt und ob sich der engli-
sche Gesetzgeber bei seiner Reform des Third Parties (Rights against Insurers) 
Act als mutiger erwiesen und den gesetzlichen Direktanspruch letztlich über-
zeugender ausgestaltet hat – insbesondere aus der Perspektive des Geschädig-
tenschutzes als maßgeblichem und grundsätzlich begrüßenswertem Ziel eines 
gesetzlichen Direktanspruchs. Sodann soll eruiert werden, ob sich gegebenen-
falls Ideen des englischen Rechts für das deutsche Haftpflichtversicherungs-
recht fruchtbar machen lassen, um schlussendlich eine Verbesserung der Rechts-
stellung der Geschädigten in Deutschland zu erreichen.

Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei denjenigen Aspekten, welche sich für 
den Geschädigtenschutz als neuralgisch erweisen. Maßgebliche Bedeutung fällt 
insoweit dem generellen Anwendungsbereich des gesetzlichen Direktanspruchs 
und dessen konkreten Anspruchsvoraussetzungen zu. Zudem haben die potenti-
ellen Einwendungen des Haftpflichtversicherers gegen den Direktanspruch ei-
nen signifikanten Einfluss auf die Wirksamkeit des intendierten Drittschutzes.11 
Insbesondere etwaige aus dem Haftpflichtversicherungsverhältnis abgeleiteten 
Gegenrechte (sog. versicherungsrechtliche Einwendungen) können den direkten 
Anspruch des Geschädigten sehr weitgehend entwerten, so dass die Frage nach 
dem Umfang von Einwendungsausschlüssen bisweilen gar als „wirtschaftlich 
bedeutsamste Frage des Direktanspruchs“12 bezeichnet wird. Die tatsächliche 
Realisierbarkeit des Direktanspruchs ist fernerhin dadurch bedingt, dass der 
Geschädigte um die Existenz einer Haftpflichtversicherung und um die Identität 
des Haftpflichtversicherers weiß. Insofern ist der Geschädigte auf wirksame 
Auskunfts- und Informationsrechte angewiesen. Fördert der Rechtsvergleich im 
Hinblick auf die genannten Aspekte eine größere Geschädigtenfreundlichkeit 
des englischen Rechts zutage, so kann hieraus ein deutlicher Handlungsauftrag 
für den deutschen Gesetzgeber abgeleitet werden. Denkbar ist freilich auch, dass 
sich als Resultat des Rechtsvergleichs die Erkenntnis der Überlegenheit der 
deutschen Regelungen zum gesetzlichen Direktanspruch ergibt.

Das Ziel, Verbesserungsvorschläge für das nationale deutsche Haftpflichtver-
sicherungsrecht zu gewinnen, behält seine Rechtfertigung auch vor dem Hinter-
grund der in jüngerer Zeit erneut in den Mittelpunkt des Interesses gerückten 

11 Zu differenzieren ist hierbei zwischen „schadensrechtlichen Einwendungen“ (resultie-
rend aus dem Haftungsverhältnis), „versicherungsrechtlichen Einwendungen“ (resultierend 
aus dem Haftpflichtversicherungsverhältnis) sowie Einwendungen unmittelbar aus dem Di-
rektanspruchsverhältnis.

12 Micha, Direktanspruch im europäischen IPR, S.  172.
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Europäisierung des Privatversicherungsrechts.13 Denn obgleich die Europäische 
Kommission erst im Jahre 2013 im Interesse einer umfassenden Verwirklichung 
des Versicherungsbinnenmarktes vorbereitende Maßnahmen zur weitergehen-
den Harmonisierung des Versicherungsvertragsrechts ergriffen hat14 und mit 
den von einer privaten Projektgruppe geschaffenen Principles of European In-
surance Contract Law (PEICL) erstmals ein Vorschlag eines in sich geschlosse-
nen gemeineuropäischen Regelungswerkes für das Privatversicherungsrecht 
existiert,15 werden die nationalen Versicherungsvertragsgesetze jedenfalls in 
absehbarer Zeit kaum ihrer Bedeutung verlustig gehen. Zum einen dürfte nicht 
mit einer baldigen Vollharmonisierung des Versicherungsvertragsrechts durch 
den EU-Gesetzgeber zu rechnen sein. Angesichts erheblicher rechtlicher Diffe-
renzen in den nationalen Regelungen über den Versicherungsvertrag mit ge-
wachsenen Rechtsüberzeugungen ist nämlich ein tragfähiger Konsens der Mit-
gliedstaaten über ein gemeineuropäisches Versicherungsvertragsrecht nur 
schwer und allenfalls nach langwierigen Vorarbeiten herzustellen – was nicht 
zuletzt dadurch bestätigt wird, dass sich bereits die Realisierung bisheriger 
punktueller Harmonisierungsvorhaben als überaus mühselig erwiesen hat.16 
Zum anderen bleibt zu berücksichtigen, dass die PEICL lediglich als optionales 
Regelungswerk ausgestaltet sind, welches alleine bei einer entsprechenden Ent-
scheidung der Vertragsparteien an die Stelle der sonst auf das Vertragsverhältnis 
anwendbaren nationalen versicherungsrechtlichen Vorschriften tritt (opt in-Mo-
dell).17 Nach alldem ist die Fortentwicklung und Verbesserung des nationalen 
Versicherungsvertragsrechts weiterhin von eminenter Wichtigkeit, auch um sich 
– bis zu einer wünschenswerten umfassenden europäischen Rechtsvereinheitli-
chung – im „Wettbewerb der Rechtsordnungen“ behaupten zu können.18

13 Hierzu allgemein Mönnich in Beckmann/Matusche-Beckmann, §  2 Rn.  1 ff.
14 Beschluss der Kommission vom 17. Januar 2013 zur Einsetzung einer Expertengruppe 

der Kommission für europäisches Versicherungsvertragsrecht, ABl. C 16 vom 19. Januar 
2013, S.  6 ff. Im Februar 2014 hat die Expertenkommission ihren Abschlussbericht „Final 
Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law“ vorgelegt, 
abrufbar unter: http://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/insurance/final_ 
report.pdf (abgerufen am: 28. Februar 2017; im Folgenden zitiert als: Final Report of the 
Commission Expert Group).

15 Basedow u. a. (Hrsg.), Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), 2. Auf-
lage, Köln, 2016. Allgemein zu den PEICL auch Bruns, PVR, §  36 Rn.  12 ff.

16 Basedow/Fock in Basedow/Fock, S.  4. Zu früheren Harmonisierungsbestrebungen in 
Europa ferner: Armbrüster, PVR, Rn.  2033; Wandt, VR, Rn.  207.

17 Art.  1:102 PEICL; Mönnich in Beckmann/Matusche-Beckmann, §  2 Rn.  21; Bruns, 
PVR, §  36 Rn.  12; Armbrüster, 20 Conn. Ins. L.J. 2013, 119, 121 f.

18 Armbrüster, 20 Conn. Ins. L.J. 2013, 119, 121 weist insbesondere auch auf eine Konkur-
renz zu den PEICL hin.
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Zugleich mag diese rechtsvergleichende Untersuchung aber auch einen Bei-
trag zur Überwindung des versicherungsvertragsrechtlichen „Provinzialismus“ 
in Europa leisten und späteren gesamteuropäischen Harmonisierungsprojekten 
auf dem Gebiete des (Haftpflicht-) Versicherungsrechts als wissenschaftliche 
Grundlage dienen. Die auf die Beseitigung der – den grenzüberschreitenden 
Wirtschaftsverkehr behindernden – Heterogenität nationaler Rechtsordnungen 
ausgehende Rechtsharmonisierung bedarf stets umfassender rechtsvergleichen-
der Vorarbeiten. Neben allgemein akzeptierten Rechtsgrundsätzen sollen hier-
durch vor allem divergierende rechtstechnische Lösungen spezifischer Sach-
probleme in den beteiligten Rechtsordnungen aufgedeckt werden, um letztlich 
die gelungenste Regelung oder auch ein aus dem Vergleich gewonnenes rechtli-
ches Novum in das vereinheitlichte Recht übernehmen zu können.19 Vorliegend 
werden mit dem deutschen und dem englischen Recht zwei europäische Rechts-
ordnungen vergleichend in den Blick genommen, welche gänzlich unterschied-
lichen Rechtskreisen zuzuordnen sind20 und insoweit das Spannungsfeld kenn-
zeichnen, in welchem sich eine europäische Rechtsvereinheitlichung zwangs-
läufig zu bewegen hat. Vor diesem Hintergrund kann es nicht wundernehmen, 
dass die Frage nach der konkreten Ausgestaltung des gesetzlichen Direktan-
spruchs im kontinentaleuropäisch geprägten deutschen Recht einerseits und im 
– dem anglo-amerikanischen Rechtskreis zugehörigen – englischen Recht an-
dererseits für eine gesamteuropäische Harmonisierung des Rechtsinstituts „Di-
rektanspruch“ von ganz besonderem Interesse ist.21

C. Gang der Untersuchung

Die nachfolgende Abhandlung gliedert sich insgesamt in drei Teile. Dem eigent-
lichen Rechtsvergleich wird dabei zunächst ein Grundlagenteil vorangestellt  
(2. Teil), welcher gewisse Kenntnisse vermitteln soll, die einem besseren Ver-
ständnis der sich anschließenden Ausführungen zur rechtlichen Ausgestaltung 

19 Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S.  23 f.
20 Allgemein zur „Lehre von den Rechtskreisen“: Zweigert/Kötz, Einführung in die 

Rechtsvergleichung, S.  62 ff.
21 Die Idee der gesamteuropäischen Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiete des Versi-

cherungsvertragsrechts wird grundsätzlich auch nicht durch den EU-Austritt des Vereinigten 
Königreichs in Frage gestellt, der aufgrund des Ausgangs des EU-Mitgliedschaftsreferend-
ums vom 23. Juni 2016 in näherer Zukunft zu erwarten steht („Brexit“). Die britische Regie-
rung dürfte auch künftig ein volkswirtschaftliches Interesse an einem funktionierenden eu-
ropäischen Versicherungsbinnenmarkt haben und wird sich hierfür erforderlichen Rechts-
harmonisierungen wohl nicht verschließen, die dann freilich durch ein völkerrechtliches 
Abkommen mit der EU oder den EU-Mitgliedstaaten zu realisieren wären.
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des gesetzlichen Direktanspruchs in Deutschland und England dienen. Hierzu 
werden in einem ersten Schritt die rechtlichen Rahmenbedingungen und Grund-
strukturen der Haftpflichtversicherung in den Vergleichsrechtsordnungen dar-
gelegt sowie die zugrundeliegenden Rechtsbeziehungen skizziert (A.). Sodann 
erfolgt eine nähere Beschreibung der Rechtsfigur des „Direktanspruchs“, wobei 
zuvorderst eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Direktanspruchsarten 
vorgenommen wird. Im Hinblick auf den gesetzlichen Direktanspruch sollen 
sodann die um diese Rechtsfigur geführten rechtspolitischen Diskussionen 
nachgezeichnet sowie die verschiedenen Wege dargelegt werden, auf denen ein 
solcher Anspruch rechtskonstruktiv begründet werden kann (B.). Ein histori-
scher Abriss über den gesetzlichen Direktanspruch in den betrachteten Ländern 
soll den Grundlagenteil abschließen (C.). Der sich anschließende zentrale Teil 
der Dissertation (3. Teil) widmet sich der ausführlichen rechtsvergleichenden 
Untersuchung des gesetzlichen Direktanspruchs sowie spezieller Aspekte, die 
mit diesem Anspruch thematisch verbunden sind. Nach einem Überblick über 
die gegenwärtig in den Vergleichsrechtsordnungen bestehenden gesetzlichen 
Direktansprüche sowie deren rechtskonstruktiver Ausgestaltung (A.) werden 
der Anwendungsbereich sowie die Entstehungsvoraussetzungen der gesetzli-
chen Direktansprüche vergleichend in den Blick genommen (B.). Ein Schwer-
punkt liegt in der Untersuchung, auf welcher Grundlage und in welchem Um-
fang die Vergleichsrechtsordnungen dem Haftpflichtversicherer Einwendungen 
gegen den gesetzlichen Direktanspruch zugestehen (C.). Hieran anknüpfend 
wird eruiert, welche Regressmöglichkeiten zugunsten des Haftpflichtversiche-
rers für den Fall bestehen, dass er trotz Leistungsfreiheit im Versicherungsver-
tragsverhältnis gegenüber dem Geschädigten zur Leistung verpflichtet bleibt 
(D.). Zum Abschluss des rechtsvergleichenden Teils werden die Auskunfts- und 
Informationsrechte des Geschädigten in den Blick genommen, mit deren Hilfe 
sich dieser die zur Geltendmachung des gesetzlichen Direktanspruchs notwen-
digen Informationen über die Haftpflichtversicherung seines Schädigers be-
schaffen kann (E.). Die Abhandlung wird schließlich mit einer konzisen Zusam-
menfassung der wichtigsten Ergebnisse sowie einem Überblick über die im 
Verlaufe der Dissertation unterbreiteten Reformvorschläge für das deutsche 
Recht beschlossen (4. Teil).





2. Teil

Allgemeine Grundlagen des Direktanspruchs  
in der Haftpflichtversicherung

In diesem Teil der Abhandlung sollen zunächst die allgemeinen Grundlagen des 
Direktanspruchs in der Haftpflichtversicherung dargelegt werden. Diese Aus-
führungen dienen als unerlässliches Fundament für das Verständnis der sich im 
dritten Teil anschließenden Erörterung der konkreten Ausgestaltung des gesetz-
lichen Direktanspruchs in den Rechtsordnungen Deutschlands und Englands 
sowie der Untersuchung weiterer rechtlicher Aspekte, die mit dem gesetzlichen 
Direktanspruch in unmittelbarem thematischen Zusammenhang stehen.1

In einem ersten Schritt soll dabei ein allgemeiner Überblick über das Rechts-
konstrukt der Haftpflichtversicherung gegeben werden, in welches sich ein Di-
rektanspruch notwendigerweise einzufügen hat. Insoweit werden insbesondere 
die rechtlichen Grundlagen und die Funktionsweise der Haftpflichtversicherung 
sowie die maßgeblichen Rechtsbeziehungen – unter besonderer Berücksichti-
gung der Rechtsstellung des Geschädigten – dargestellt (hierzu A.). In einem 
zweiten Schritt wird das Rechtsinstitut des Direktanspruchs als solches in den 
Blick genommen. Insofern soll zunächst eine begriffliche Umschreibung des 
nebulösen Begriffs „Direktanspruch“ erfolgen, bevor verschiedene Wege aufge-
zeigt werden, auf denen ein Direktanspruch begründet werden kann. Nach Dar-
legung der mit einem gesetzlichen Direktanspruch verfolgten Zwecke sowie 
Nachzeichnung der um das unmittelbare Forderungsrecht geführten rechtspoli-
tischen Diskussion werden sodann dessen rechtskonstruktiven Gestaltungs-
möglichkeiten aufgezeigt (hierzu B.). Abschließend soll in gebotener Kürze die 
historische Entwicklung des gesetzlichen Direktanspruchs in der Haftpflicht-
versicherung sowohl für Deutschland als auch für England beleuchtet werden 
(hierzu C.).

1 Z. B. Regressrechte des Haftpflichtversicherers, Auskunftsansprüche des Geschädigten.





A. Haftpflichtversicherung und zugrundeliegende 
Rechtsbeziehungen

I. Haftpflichtversicherung

Die grundsätzliche Bedeutung und Zweckrichtung einer Haftpflichtversiche-
rung (liability insurance) dürfte auch dem juristischen Laien geläufig sein.1 Vor 
dem Hintergrund allgegenwärtiger gesetzlicher Haftungsrisiken, derer sich das 
Individuum in der Gesellschaft ausgesetzt sieht,2 besteht das Bedürfnis nach 
Absicherung des eigenen Vermögens, wobei der Rückgriff auf das Produkt der 
Haftpflichtversicherung nahe liegt und heutzutage zumeist als selbstverständ-
lich erscheint. Die wirtschaftlich nachteiligen, gegebenenfalls sogar existenzbe-
drohenden Folgen, die aus einer Haftpflicht gegenüber Dritten resultieren kön-
nen, sollen durch eine Haftpflichtversicherung möglichst vermieden werden.3 
Durch eine feste Prämienzahlung erwirbt der Versicherungsnehmer die Ge-
wissheit der finanziellen Schadloshaltung durch den Versicherer für den Fall 
seiner rechtlichen Inanspruchnahme durch den Geschädigten, gleichgültig ob 
diese im Einzelfall berechtigt oder unberechtigt erfolgt.4 Der Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung liegt daher primär im Interesse des potentiell Haft-
pflichtigen. Neben der individuellen Absicherung des Versicherungsnehmers 
dient die Haftpflichtversicherung moderner Prägung darüber hinaus allerdings 
auch dem Schutze des geschädigten Dritten und weist insofern eine soziale 
Funktion auf (sog. „Sozialbindung der Haftpflichtversicherung“).5 Der gesetzli-

1 Wandt, VR, Rn.  1044.
2 Vgl. unter anderem die Beispiele bei Wandt, VR, Rn.  1044: Verursachung eines Ver-

kehrsunfalls als Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger; Nichtbeachtung der einem Grund-
stückseigentümer oder Mieter obliegenden Verkehrssicherungspflichten (z. B. Streuen bei 
Eis glätte); Haftung als Tierhalter; Haftung als Betriebsunternehmer.

3 Heinrichs in FAKomm-VersR, Vorb. §§  100 bis 112 VVG Rn.  1; Schneider in Beck-
mann/Matusche-Beckmann, §  24 Rn.  1; Armbrüster, PVR, Rn.  1647; Bruns, PVR, §  22 
Rn.  2; Wandt, VR, Rn.  1044. Für das englische Recht: Clarke, Insurance Contracts, Rn.  17-
4A1, S.  501; Lowry/Rawlings, Insurance Law – Doctrines and Principles, S.  269.

4 Makowsky, Einfluss von Versicherungsschutz, S.  118.
5 Vgl. nur BGH, VersR 2009, 1485, 1485; BGH, VersR 2001, 90, 91; Armbrüster, PVR, 

Rn.  1648; Bauer, Kraftfahrtversicherung, Rn.  740 ff.; Colinvaux’s Law of Insurance, Rn.  21-



12 A. Haftpflichtversicherung und zugrundeliegende Rechtsbeziehungen

che Direktanspruch in der Haftpflichtversicherung, dessen rechtliche Ausge-
staltung und praktische Handhabung im deutschen und englischen Recht nach-
folgend näher erörtert werden soll,6 ist ein elementarer Bestandteil ebendieser 
Sozialbindung.

1. Rechtliche Grundlagen

a) Gesetzliche Rahmenbedingungen

Ihre gesetzliche Grundlage findet die Haftpflichtversicherung in Deutschland 
im bereits 1908 erlassenen7 und zu Beginn des 21. Jahrhunderts umfassend re-
formierten Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG).8 Die Haftpflichtversi-
cherung hat dabei in den §§  100–124 VVG im Besonderen Teil des Versiche-
rungsvertragsgesetzes eine detaillierte Ausgestaltung erfahren, wobei zu diffe-
renzieren ist zwischen den für sämtliche Haftpflichtversicherungen geltenden 
Vorschriften (§§  100–112 VVG) und solchen Regelungen, deren Anwendungs-
bereich sich auf obligatorische Haftpflichtversicherungen beschränkt (§§  113–
124 VVG). Ergänzend finden auf die Haftpflichtversicherung die Regelungen 
des Allgemeinen Teils des VVG (§§  1–99 VVG) mit Ausnahme der Bestimmun-
gen über die Sachversicherung (§§  88–99 VVG) Anwendung, sofern diese allge-
meinen Vorschriften nicht durch Wertungen der speziellen haftpflichtversiche-
rungsrechtlichen Normen überlagert werden. Markantes Beispiel einer derarti-
gen Überlagerung ist der Umstand, dass in der Schadensversicherung im 
Allgemeinen sowohl die vorsätzliche als auch die grob fahrlässige Herbeifüh-
rung des Versicherungsfalls zur (teilweisen) Leistungsfreiheit des Versicherers 
führen kann (§  81 VVG), wohingegen der Versicherungsnehmer seines Versi-
cherungsanspruchs in der Haftpflichtversicherung gemäß §  103 VVG alleine 

012: „(…) the true beneficiary of a liability insurance is frequently the third party who has 
suffered loss at the hands of the assured“; Wandt, VR, Rn.  1046; Makowsky, Einfluss von 
Versicherungsschutz, S.  119 ff.; Armbrüster, r+s 2010, 441, 447; The Law Commission and 
the Scottish Law Commisison, „Third Parties – Rights against Insurers (Consultation Paper)“, 
Law Com No.  152, 1998, Rn.  1.11 abrufbar unter: http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/
uploads/2015/03/cp152_Third_Parties_Rights_Against_Insurers_Consultation.pdf (abgeru-
fen am: 28. Februar 2017; im Folgenden zitiert als: Law Commission, Law Com No.  152 
(1998)).

6 Hierzu ausführlich der 3. Teil.
7 Gesetz über Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 (VVG a. F.; RGBl. 1908, S.  263 ff.).
8 Gesetz über den Versicherungsvertrag vom 23. November 2007 (sog. Versicherungsver-

tragsgesetz, VVG; BGBl. I 2007, S.  2631 ff.), das zum 01. Januar 2008 in Kraft trat (für die 
Übergangsregelungen siehe das Einführungsgesetz zum Versicherungsvertragsgesetz, 
Art.  1 ff. VVGEG). Allgemein zur VVG-Reform 2008: Schneider in Beckmann/Matusche-
Beck mann, §  1a Rn.  1 ff.
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bei vorsätzlichem Verhalten verlustig geht. Weiteren zivilrechtlichen Kodifika-
tionen (z. B. BGB, HGB, AGG) wohnt eine Komplementärfunktion zum Gesetz 
über den Versicherungsvertrag inne.9 Relevanz im Zusammenhang mit der 
Haftpflichtversicherung kann darüber hinaus einer Vielzahl weiterer formeller 
und materieller Bundes- oder Landesgesetze zukommen, soweit sie eine Pflicht 
zum Abschluss eines Haftpflichtversicherungsvertrages vorsehen.10 Eine be-
sondere Praxisrelevanz weist insofern das Gesetz über die Pflichtversicherung 
für Kraftfahrzeughalter (PflVG)11 auf.

Das moderne englische Versicherungsvertragsrecht ist – der Tradition des 
Common Law folgend – im Wesentlichen das Ergebnis einer kontinuierlichen 
richterlichen Rechtsfortbildung.12 Es basiert mithin vorrangig auf Gerichtsent-
scheidungen (case law), denen eine Bindungswirkung für ähnlich gelagerte Fäl-
le zukommt (Grundsatz des stare decisis).13 Folglich kann es sich des Eindrucks 
einer gewissen Unübersichtlichkeit schwerlich erwehren. Eine umfassende Ko-
difikation des Privatversicherungsrechts, wie sie der deutsche Gesetzgeber mit 
dem VVG geschaffen hat, existiert in England nicht. Lediglich im Teilbereich 
des Seeversicherungsrechts hat die englische Legislative mit dem Marine In-
surance Act 1906 schon frühzeitig die diesen Versicherungszweig beherrschen-
den rechtlichen Grundsätze erschöpfend niedergelegt.14 Im Übrigen erließ der 
englische Gesetzgeber nur punktuell Regelungen mit versicherungsrechtlicher 
Relevanz, wenn er Unklarheiten und Lücken oder auch Wertungswidersprüche 

9 Armbrüster, PVR, Rn.  444, 449.
10 Vgl. die Übersicht bei Brand in MüKoVVG, Vor §§  113–124 Rn.  19 f.
11 Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter vom 05. April 1965 

(Pflichtversicherungsgesetz, PflVG), BGBl. I 1965, S.  213 ff.
12 Birds, Insurance Law in the UK, Rn.  16; Goretzky, Leistungspflicht des Versicherers, 

S.  94; Rühl, Obliegenheiten im Versicherungsvertragsrecht, S.  16. Allgemein zur Geschichte 
der Versicherung in England: Benson, 23 T.M. Cooley L. Rev. 2006, 503, 504 ff. sowie Holds-
worth, 17 Colum. L. Rev. 1917, 85, 96 ff.

13 Daneben unterliegen Versicherungsverträge in England auch Regelwerken, die von der 
englischen Versicherungswirtschaft im Wege der Selbstverpflichtung entwickelt wurden. 
Ein verbindlicher Normcharakter kommt diesen Vorschriften freilich nicht zu (hierzu Rühl, 
Obliegenheiten im Versicherungsvertragsrecht, S.  17 ff.).

14 Birds, Insurance Law in the UK, Rn.  16; Bruns, PVR, §  35 Rn.  45; Rühl, Obliegenheiten 
im Versicherungsvertragsrecht, S.  16. Nach anerkannter Auffassung finden bestimmte Rege-
lungen des Marine Insurance Act 1906 zumindest dem jeweiligen Rechtsgedanken nach auch 
im allgemeinen, nicht die Seeversicherung betreffenden Versicherungsvertragsrecht Anwen-
dung, siehe hierzu Schnepp/Spallino, VersR 2015, 145, 147 [Fn.  12]; The Law Commission 
and the Scottish Law Commission, „Insurance Contract Law: Business Disclosure; Warran-
ties; Insurers’ Remedies for Fraudulent Claims; and Late Payment“, Law Com No.  353, 2014, 
Rn.  1.16, abrufbar unter: http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/11/Report- 
Insurance-contract-law.pdf (abgerufen am: 28. Februar 2017; im Folgenden zitiert als: Law 
Commission, Law Com No.  353 (2014)); Insurance Act 2015, Explanatory Notes, Rn.  6.



14 A. Haftpflichtversicherung und zugrundeliegende Rechtsbeziehungen

mit unbilligen Ergebnissen im case law erkannte.15 In letzter Zeit sind freilich – 
ob der erkannten Unzulänglichkeiten des geltenden Rechts für die moderne Ver-
sicherungswirtschaft im 21. Jahrhundert –16 Tendenzen zur verstärkten gesetzli-
chen Regulierung des allgemeinen Versicherungsvertragsrechts erkennbar. Ex-
emplarisch sei hierbei insbesondere auf den Consumer Insurance (Disclosure 
and Representations) Act 201217 sowie den Insurance Act 201518 hingewiesen. 
Zudem verlangten zuletzt unionsrechtliche Vorgaben zunehmend eine legislati-
ve Intervention im Bereich des Versicherungsvertragsrechts.19 Von einem Ge-
setz, welches sich neben der Normierung der allgemeinen Grundsätze des Pri-
vatversicherungsrechts der regulativen Ausgestaltung sämtlicher Versiche-
rungszweige widmet, ist man in England gleichwohl noch immer weit entfernt. 
Dementsprechend hat auch die Haftpflichtversicherung keine umfassende ge-
setzliche Regelung erfahren. Lediglich vereinzelte Vorschriften in unterschied-
lichen Gesetzen weisen eine punktuelle haftpflichtversicherungsrechtliche Be-
deutung auf, wobei es sich zuvorderst um Normen über Pflichthaftpflichtversi-
cherungen handelt. Zu nennen ist dabei insbesondere der Road Traffic Act 1988, 
welcher Vorschriften zur äußerst praxisrelevanten Kfz-Pflichthaftpflichtversi-
cherung beinhaltet.20 Im Zusammenhang mit der Kfz-Haftpflichtversicherung 
erlangen zudem die European Communities (Rights against Insurers) Regula-
tions 2002 Relevanz, welche ursprünglich der Umsetzung der 4. KH-Richtlinie 
der EU sowie der antizipierten Umsetzung der 5. KH-Richtlinie ins englische 

15 Vgl. auch Chorley, 2 Mod. L. Rev. 1938, 36, 36: „The conditions of modern society have 
long passed beyond the stage where the relationship which it entails can be satisfactorily ad-
justed on the basis of the Common Law alone“.

16 Law Commission, Law Com No.  353 (2014), Rn.  1.3; Insurance Act 2015, Explanatory 
Notes, Rn.  7.

17 Der Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 befasst sich mit 
der vorvertraglichen Anzeigepflicht in Versicherungsverträgen mit Verbrauchern (consu-
mer). Wesentlicher Inhalt ist die Abschaffung der spontanen Anzeigepflicht (spontaneous 
disclosure) des Versicherungsnehmers hinsichtlich aller potentiell gefahrerheblichen Um-
stände (material facts).

18 Der Insurance Act 2015 enthält zunächst Regelungen zu den versicherungsrechtlichen 
Obliegenheiten in Versicherungsverträgen mit Unternehmern. Neben der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht wird dabei das Recht der warranties einer Reform unterzogen, wobei im Er-
gebnis die Anforderungen an den Versicherungsnehmer abgesenkt bzw. die Folgen einer Ob-
liegenheitsverletzung entschärft werden. Auch zur rechtlichen Behandlung von fraudulent 
claims werden neue Regelungen aufgestellt. Für diese Abhandlung von besonderer Bedeu-
tung ist letzlich der Umstand, dass der Insurance Act 2015 wichtige Änderungen des Third 
Parties (Rights against Insurers) Act 2010 herbeigeführt hat, vgl. hierzu ausführlich unten 
unter 2. Teil C.II.4.c).

19 Bruns, PVR, §  35 Rn.  45.
20 S.  143 ff. Road Traffic Act 1988.
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Recht dienten und die einen speziellen gesetzlichen Direktanspruch gegen den 
Kfz-Haftpflichtversicherer vorsehen.21 Fernerhin von erheblichem wirtschaftli-
chen Stellenwert ist der Employers’ Liability (Compulsory Insurance) Act 1969, 
der den in England tätigen Arbeitgebern die Verpflichtung auferlegt, sich gegen 
Haftpflichtansprüche ihrer Arbeitnehmer zu versichern. Im Hinblick auf die 
Thematik dieser Abhandlung ist letztlich noch der Third Parties (Rights against 
Insurers) Act 2010 zu erwähnen, welcher den geschädigten Dritten unter gewis-
sen Voraussetzungen mittels Legalzession des Haftpflichtversicherungsan-
spruchs in eine direkte Beziehung zum Haftpflichtversicherer setzt und dabei 
weitreichende Änderungen gegenüber der aus den 1930er Jahren stammenden 
Vorgängerregelung22 aufweist.

b) Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

In beiden untersuchten Rechtsordnungen zeigt sich die Besonderheit, dass pri-
vatrechtliche Versicherungsverträge nicht selten ausschließlich aus Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB), mithin aus vom Versicherer vorformulierten 
Vertragsklauseln bestehen, auf deren inhaltliche Gestaltung der Versicherungs-
nehmer keinen Einfluss hat.23 Die standardisierten Versicherungsbedingungen 
begnügen sich folglich nicht mit der Regelung simpler Nebenfragen des Ver-
tragsverhältnisses, vielmehr normieren sie auch die wesentlichen Hauptpflichten 
des Versicherungsvertrages (essentialia negotii) und konkretisieren damit nicht 
zuletzt Gegenstand und Umfang des Versicherungsschutzes. Den AVB wohnt 
dementsprechend ganz allgemein eine das Produkt der Versicherung konstituie-
rende Funktion inne.24

In Deutschland werden die AVB gemeinhin als Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen (AGB) charakterisiert und folglich im Streitfall durch die Gerichte zum 
Schutze des Versicherungsnehmers einer AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle 
(§§  307 ff. BGB) unterzogen.25 Sie sind demnach unwirksam, wenn sie den Ver-
sicherungsnehmer entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen 

21 Reg. 3 (2) European Communities (Rights against Insurers) Regulations 2002.
22 Third Parties (Rights against Insurers) Act 1930.
23 Schmidt, Beweis des Versicherungsfalls, S.  77.
24 Beckmann in Beckmann/Matusche-Beckmann, §  10 Rn.  2; Schulze Schwienhorst in 

Looschelders/Pohlmann, Vor §§  100 ff. Rn.  1; Franck, Direktanspruch, S.  8.
25 Beckmann in Beckmann/Matusche-Beckmann, §  10 Rn.  1, 199; Bauer, Kraftfahrtver-

sicherung, Rn.  26; Bruns, PVR, §  10 Rn.  21 ff. Die AVB unterliegen zudem der nachträgli-
chen Missstandsaufsicht durch die Versicherungsaufsichtsbehörde (§§  294 Abs.  2, 298 Abs.  1 
VAG bzw. §  81 VAG a. F.); in diesem Rahmen kann den Versicherungsunternehmen die Ver-
wendung unwirksamer AVB ganz generell untersagt werden, vgl. Schmidt, Beweis des Ver-
sicherungsfalls, S.  79; Bauer, Kraftfahrtversicherung, Rn.  28; Wandt, VR, Rn.  221.
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benachteiligen, was im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung zu er-
mitteln ist.26 Hierbei sind insbesondere auch die besonderen Klauselverbote der 
§§  308, 309 BGB zu berücksichtigen. In England unterliegen die AVB einem 
fairness test, der bislang auf Grundlage der Unfair Terms in Consumer Cont-
racts Regulations 199927 erfolgte und nunmehr nahezu inhaltsgleich – zumin-
dest für alle nach dem 01. Oktober 2015 abgeschlossenen Verträge –28 im 
Consumer Rights Act 201529 normiert ist. Im Rahmen der auf dem fairness test 
basierenden Inhaltskontrolle wird unter anderem geprüft, ob ein erhebliches 
Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers gegeben ist (significant imbalance in the parties’ rights and obli-
gations under the contract to the detriment of the consumer).30 Auch das Krite-
rium von Treu und Glauben (good faith) wird bei der Prüfung der ausreichenden 

26 Beckmann in Beckmann/Matusche-Beckmann, §  10 Rn.  218; Wurmnest in MüKoBGB, 
§  307 Rn.  33. In der Rechtsprechung hat sich insoweit eine beachtliche Kasuistik zur Konkre-
tisierung des gesetzlichen Maßstabs entwickelt, vgl. Schmidt, Beweis des Versicherungsfalls, 
S.  79.

27 Die Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 (bzw. die Vorgänger-Regu-
lations aus dem Jahre 1994) dienten einst der Umsetzung der Richtlinie 93/13/EWG vom 05. 
April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen. Zuvor war – in Aner-
kennung der im englischen Recht seit jeher besonders bedeutsamen Vertragsfreiheit – eine 
Inhaltskontrolle der AVB nicht vorgesehen; insbesondere fand der Unfair Contract Terms Act 
1977 auf Versicherungsverträge keine Anwendung (vgl. s. 1 (2) iVm Schedule 1 Unfair Con-
tract Terms Act 1977). Einer Benachteiligung des Versicherungsnehmers sollte vielmehr 
durch eine strenge Auslegung der AVB begegnet werden, die im Zweifel zulasten des Versi-
cherers durchzuführen war.

28 Vgl. article 6 (1), (4) Consumer Rights Act 2015 (Commencement No.  3, Transitional 
Provisions, Savings and Consequential Amendments) Order 2015. Für Altverträge bleibt es 
hingegen bei der Anwendbarkeit der Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, 
die somit einstweilen rechtspraktische Relevanz behalten werden.

29 Mit dem Consumer Rights Act 2015 wollte der englische Gesetzgeber aus Gründen der 
Rechtsklarheit die wichtigsten Rechte eines Verbrauchers (Consumer Rights Act 2015, Expla-
natory Notes, Rn.  3: „key consumer rights“) im Rahmen von Verträgen mit Unternehmern 
(sog. Verbraucherverträge) in einer zentralen Kodifikation bündeln. Bislang waren die maß-
geblichen Verbraucherrechte in unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen normiert und 
die Rechtslage gestaltete sich demzufolge unübersichtlich. Mit der Zusammenführung der 
wichtigsten Verbraucherschutzvorschriften in einem Gesetz war zugleich die gesetzgeberi-
sche Hoffnung verbunden, dass sich Verbraucher ihrer in einem Vertragsverhältnis mit ei-
nem Unternehmer bestehenden Rechte künftig eher und leichter bewusst werden und strikter 
auf deren Einhaltung dringen. Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Consumer Rights Act 
2015 ist nunmehr auch der Schutz des Verbrauchers vor unangemessen benachteiligenden 
Vertragsbedingungen (unfair terms; s. 61 ff. Consumer Rights Act 2015).

30 Schmidt, Beweis des Versicherungsfalls, S.  81 f.; MacDonald Eggers in Chitty on Con-
tracts, Vol. II, Rn.  42-087.
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Fairness der Vertragsklauseln berücksichtigt.31 Zudem beinhalten sowohl die 
Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 als auch der Consumer 
Rights Act 2015 eine nicht abschließende (non-exhaustive), allein indizielle Wir-
kung entfaltende Auflistung solcher Vertragsbedingungen, die für gewöhnlich 
als unfair zu erachten sind.32 Zu beachten ist freilich, dass sich der Anwen-
dungsbereich des fairness test – wie bereits unschwer der Überschrift der bei-
den maßgeblichen Gesetze zu entnehmen ist (vgl. insoweit die Verwendung des 
Begriffes „consumer“) – im Unterschied zur deutschen AGB-rechtlichen In-
haltskontrolle (vgl. §  310 Abs.  1 S.  1, 2 BGB) auf Verträge mit Verbrauchern 
beschränkt.33 Bei Versicherungsverträgen, die von einem Unternehmer ge-
zeichnet wurden, wird der Asymmetrie der Verhandlungsposition bei Abschluss 
des Versicherungsvertrages alleine durch eine im Zweifel zu Lasten des Versi-
cherers erfolgenden, strengen Auslegung der Vertragsklauseln Rechnung getra-
gen und der Versicherungsnehmer auf diese Weise geschützt (contra proferen-
tem-Doktrin).34 Vergleichbar der behördlichen Missstandsaufsicht nach §§  294 
Abs.  2, 298 Abs.  1 VAG (bzw. §  81 VAG a. F.)35 kann auch in England über die 
individuelle gerichtliche Klauselkontrolle hinaus die Verwendung von unzuläs-
sigen AVB behördlich untersagt werden.36

Wenngleich den deutschen Versicherern seit der EU-rechtlich bedingten De-
regulierung des Versicherungsvertragsrechts im Jahre 1994 – verbunden mit 
dem Wegfall des aufsichtsbehördlichen Vorabgenehmigungserfordernisses hin-
sichtlich der AVB –37 grundsätzlich die Befugnis zur individuellen Gestaltung 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und somit auch zur Produktdiffe-

31 Lacey’s Footwear (Wholesale) Ltd v Bowler International Freight Ltd [1997] 2 Lloyd’s 
Rep.  369, 385.

32 Reg. 5 (5) iVm Schedule 2 Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999; s. 
63 iVm Schedule 2 Consumer Rights Act 2015.

33 Reg. 4 (1) Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999; s. 61 (1) Consumer 
Rights Act 2015; MacDonald Eggers in Chitty on Contracts, Vol. II, Rn.  42-087; Rühl in Ba-
sedow/Fock, S.  1421.

34 Bruns, PVR, §  35 Rn.  58. Vgl. zur contra proferentem-Doktrin auch folgende Entschei-
dungen: Hollier v. Rambler Motors (A.M.C.) Ltd [1972] 2 Q.B. 71, 78 ff.; Baldry v. Marshall 
[1925] 1 K.B. 260, 265 f.

35 Das VAG wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2016 vollständig neu gefasst, vgl. hierzu 
das Gesetz zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen vom 01. April 2015, 
BGBl. I 2015, S.  434 ff.

36 Schmidt, Beweis des Versicherungsfalls, S.  81.
37 Vgl. Art.  6 Abs.  3 UAbs.  2 RL 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinie-

rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme 
der Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG 
(Dritte Richtlinie Schadensversicherung), ABl. L 228 vom 11. August 1992, S.  1 ff.
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renzierung zusteht,38 orientieren sie sich in der Praxis regelmäßig in weitem 
Umfang an den vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. (GDV)39 erarbeiteten unverbindlichen Musterbedingungen oder legen diese 
ihren Versicherungsverträgen gar unverändert zugrunde.40 Im Bereich der 
Haftpflichtversicherung hat der GDV die Muster-Versicherungsbedingungen – 
um der besseren Übersichtlichkeit und einer verbesserten sprachlichen Genau-
igkeit willen – im Jahre 2014 einer grundlegenden Neustrukturierung unterzo-
gen.41 Die Regelungsinhalte der bisherigen Muster-Versicherungsbedingungen 
sollten dabei aber im Wesentlichen beibehalten und in die neu strukturierten 
Klauseln überführt werden.42 Eine wesentliche Neuerung in den neugefassten 
AVB der Haftpflichtversicherung stellt der Umstand dar, dass fortan kein allen 
Spielarten der Haftpflichtversicherung zugrundeliegendes Grundbedingungs-
werk mehr existiert – wie dies bislang grundsätzlich43 durch die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) der Fall war 
und welches jeweils durch separat geregelte besondere Bedingungen und Risi-
kobeschreibungen für einzelne Haftpflichtversicherungsarten ergänzt wurde. 
Vielmehr sieht der GDV nunmehr für einzelne Arten der Haftpflichtversiche-
rung jeweils in sich geschlossene und „durchgeschriebene“ Versicherungsbe-
dingungswerke44 vor.45 Die neuen Musterbedingungen gliedern sich jeweils in 
zwei Teile. Während im sog. Teil A spezifische Bestimmungen für die jeweilige 
Haftpflichtversicherungsart enthalten sind (v. a. Umschreibung des versicherten 

38 Littbarski in MüKoVVG, Vor §§  100–112 Rn.  32; Wandt, VR, Rn.  216.
39 Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit Sitz in 

Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versicherungsunternehmen in Deutschland und 
hat gegenwärtig ungefähr 450 Mitglieder, vgl. http://www.gdv.de/ueber-uns/ (abgerufen am: 
28. Februar 2017).

40 Littbarski in MüKoVVG, Vor §§  100–112 Rn.  32; Schneider in Beckmann/Matusche-
Beck mann, §  24 Rn.  10; Armbrüster, PVR, Rn.  118; Wandt, VR, Rn.  217. Soweit AVB in die-
ser Abhandlung von Bedeutung sind, werden daher die Musterbedingungen des GDV heran-
gezogen.

41 Hierzu allgemein: GDV, Erläuterungen zur Strukturreform und zu den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung (AVB 
BHV), August 2014, abrufbar unter: http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2015/10/Erl% 
C3%A4uterungen-Strukturreform-und-AVB-BHV_2014-08.pdf (abgerufen am: 28. Februar 
2017; im Folgenden zitiert als: GDV, Erläuterungen zur Strukturreform).

42 GDV, Erläuterungen zur Strukturreform, S.  3.
43 Ausnahmen bestanden bisher für die Kfz-Haftpflichtversicherung sowie für die 

D&O-Versicherung, wo jeweils ein eigenständiges und abschließendes Bedingungswerk 
existierte (AKB / AVB-AVG).

44 Z. B. Privathaftpflichtversicherung: AVB PHV; Bauherrenhaftpflichtversicherung: 
AVB BauherrenHV; Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung: AVB BHV; Gewässer-
schadenhaftpflichtversicherung: AVB GewässerschadenHV.

45 GDV, Erläuterungen zur Strukturreform, S.  2 f.
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Risikos), werden im Teil B allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragspartei-
en sowie andere wichtige Vertragsmodalitäten geregelt, die nicht an eine be-
stimmte Haftpflichtversicherungsart anknüpfen.46 Ungeachtet der Reform der 
Musterbedingungen ist allerdings zu erwarten, dass die bisherigen AHB auch 
zukünftig enorme Relevanz besitzen werden, zumal sie noch immer zahlrei-
chen bestehenden Haftpflichtversicherungsverträgen zugrundeliegen und der 
GDV diese Bedingungen auch weiterhin parallel zu pflegen beabsichtigt.47

2. Versicherungssystematische Einordnung der Haftpflichtversicherung

Prägend für das Rechtsprodukt der Haftpflichtversicherung ist der Schutz des 
Versicherungsnehmers vor Vermögensnachteilen, die aus einer rechtlichen In-
anspruchnahme durch Dritte resultieren können.48 Wenn die Haftpflichtversi-
cherung demnach der Absicherung gegen einen finanziellen Nachteil dient, des-
sen Umfang und Höhe mit einem konkret geltend gemachten Schadensersatzan-
spruch korreliert, und der Versicherer somit primär die Übernahme einer ganz 
bestimmten Belastung schuldet, so lässt sie sich – dem Prinzip der konkreten 
Bedarfsdeckung folgend – unschwer als Schadensversicherung klassifizieren.49 
Im englischen Recht wird insoweit von einer indemnity insurance gesprochen.50

46 GDV, Erläuterungen zur Strukturreform, S.  3.
47 Hinweis auf der Internetseite des GDV im Zusammenhang mit den Versicherungs-

bedingungen zur Haftpflichtversicherung, abrufbar unter: http://www.gdv.de/downloads/
versicherungsbedingungen/ (abgerufen am: 28. Februar 2017).

48 Heinrichs in FAKomm-VersR, Vorb. §§  100 bis 112 VVG Rn.  1; Schneider in Beck-
mann/Matusche-Beckmann, §  24 Rn.  1; Wandt, VR, Rn.  1044; Keppel, Pflichthaftpflichtver-
sicherung, S.  9; Müller-Stüler, Direktanspruch, S.  4.

49 Vgl. RGZ 70, 257, 260; BGH, NJW 1955, 101, 102; Baumann in Berliner Kommentar, 
Vorbem. §§  149–158k Rn.  6; Langheid in Langheid/Rixecker, §  100 Rn.  8; Littbarski in 
MüKo VVG, Vor §§  100–112 Rn.  148; Lücke in Prölss/Martin, §  100 Rn.  71; Armbrüster, 
PVR, Rn.  1649; Wandt, VR, Rn.  1050; Ecke, Trennungsprinzip, S.  45; Georgii, Haftpflicht-
versicherung, S.  37 („in erster Linie Rechtsschutzversicherung“); Hartung, Allgemeine Haft-
pflichtversicherung, S.  34; Senger, Stellung des geschädigten Dritten, S.  7. Von der Scha-
densversicherung ist die sog. Summenversicherung abzugrenzen, bei welcher der Versiche-
rer nach Eintritt des Versicherungsfalls eine bereits im Versicherungsvertrag fest fixierte 
Geldsumme zu leisten hat (Prinzip der abstrakten Bedarfsdeckung; z. B. Lebensversiche-
rung), vgl. Armbrüster, PVR, Rn.  412.

50 British Cash and Parcel Conveyors Ltd v. Lamson Store Service Co Ltd [1908] 1 K.B. 
1006, 1014 f.; Colinvaux’s Law of Insurance, Rn.  21-006. Abzugrenzen hiervon ist die cont-
ingency insurance, bei welcher dem Versicherungsnehmer im Versicherungsfall losgelöst 
vom faktischen Bedarf eine bestimmte Geldsumme ausgezahlt wird (z. B. life insurance, ac-
cident insurance), was der Summenversicherung des deutschen Rechts entspricht; vgl. hierzu 
MacDonald Eggers in Chitty on Contracts, Vol. II, Rn.  42-004.


